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Vorwort

Im Oktober 1990, wenige Tage nach dem Beitritt der DDR, nahm ich Wohnsitz in 
Halle an der Saale, wo ich als junger Anwalt für sieben Jahre tätig war. Erstmals 1993 
bekam ich Kontakt mit den Rechtsfragen von Chemie- und Industrieparks, ohne 
damals schon zu ahnen, welch rasante Entwicklung dieses Thema in den kommen-
den Jahren nehmen würde. Es ging damals um den Verkauf eines heutigen Che-
mieparks durch die Treuhandanstalt. Bei den ansonsten sehr ausführlichen Priva-
tisierungsverträgen hatte man den Umweltschutz weitgehend vergessen. Nach der 
geschäftsfeldbezogenen Teilprivatisierung eines ehemaligen Kombinats der DDR 
stand der heutige Industrieparkbetreiber, der zugleich die Kläranlage betrieb und 
Inhaber der wasserrechtlichen Einleiterlaubnis war, vor dem Problem, nicht einmal 
genau zu wissen, wer wann welche Abwassereinleitungen in seine Werkskanalisa-
tion vornahm. Dass er auf der anderen Seite sogar strafrechtlich für die Einhaltung 
der Einleitwerte verantwortlich war, bereitete ihm Kopfschmerzen.

Wenige Jahre später stellte sich in Westdeutschland ein Lärmschutzproblem in 
einer Industrieparksituation, denn auch dort hatte man damit begonnen, große, 
ehemals einheitlich genutzte Werksstandorte auf verschiedene Betreiber aufzutei-
len. Im Zuge immer intensiverer Beschäftigung mit diesem Themenfeld musste ich 
erkennen, dass es grundlegende rechtssystematische Fragestellungen bei der Orga-
nisation von Industrieparks gibt, die sich durch viele Fachgebiete des Umwelt- und 
Technikrechts ziehen. Sie zu lösen, ist Aufgabe der beteiligten Wirtschaftssubjekte, 
die insgesamt für einen sicheren Betrieb ihrer Anlagen und Industrieparks verant-
wortlich sind. Da sich der Gesetzgeber spezieller Industrieparkregelungen weit-
gehend enthält (erste Ausnahmen vor allem auf landesrechtlicher Ebene folgten 
bedeutend später), stand und steht den Wirtschaftssubjekten zur Lösung der an-
stehenden Fragen nur das Mittel zivilvertraglicher Vereinbarungen zur Verfügung. 
Über deren notwendigen Inhalt gibt das vorliegende Werk Auskunft. Gleichzeitig 
wird noch der Frage nachgegangen, ob der Gesetzgeber selbst Sonderregelungen 
oder Änderungen an bestehenden Gesetzen erlassen sollte.

Mein besonderer Dank gilt den Herren Professoren Dres. Alexander Roßnagel 
von der Universität Kassel und Walter Frenz von der RWTH Aachen, denen ich das 
Thema vorstellte und die der Idee, es als Dissertation auszubauen, nicht nur sehr 
aufgeschlossen gegenüberstanden, sondern selber auch wertvolle Anregungen und 
Hinweise geben konnten, die in die Arbeit eingeflossen sind. Für die zügige orga-
nisatorische Abwicklung hat maßgebend Frau Anja Hentschel von der Universität 
Kassel gesorgt, der ich an dieser Stelle ebenfalls meinen herzlichen Dank ausspre-
chen möchte. Und nicht zuletzt gebührt Dank auch meiner geliebten Frau Ines und 
meinen drei Kindern Johanna, Franziska und Thomas, die mein Dissertationsvor-
haben nach Kräften dadurch unterstützt haben, dass sie meine häufigen Abwesen-
heiten immer wieder klaglos geduldet haben.

Mu�ggenborg.indd   5 27.02.2008   14:53:32 Uhr



�

Die praxisgerechte Aufarbeitung und Darstellung der Thematik erlaubt es, die 
Arbeit als Ratgeberliteratur zu veröffentlichen.

Das Werk entspricht dem Stand der Gesetzgebung und Rechtsprechung von 
Oktober 2007. Über Anregungen und Anmerkungen aus der Leserschaft würde 
ich mich sehr freuen. Ich bin telefonisch erreichbar unter 0241/94 94 70 oder per 
Mail unter info@kanzlei-jmw.de.

Aachen, im Oktober 2007� Dr. jur. Hans-Jürgen Müggenborg

Vorwort
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